
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
der Hanning & Kahl GmbH & Co KG
§ 1 Geltungsbereich
1. Die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende
oder abweichende Bedingungen des Kunden sind nur dann verbindlich, wenn wir diese schriftlich
anerkennen. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender
oder abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung ausführen.
2. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem
Kunden.
3. Führen wir Montage-, Reparatur-, Dienst- oder Werkleistungen aus, so gelten ergänzend zu
diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen unsere Montage-, Instandhaltungs-, Werk- und
Dienstleistungsbedingungen. 
§ 2 Vertragsschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Sie stellen nur eine Aufforderung an den Kunden dar, eine
Bestellung zu tätigen. Der Mindestbestellwert beträgt 100,00 EUR netto.
2. Alle Vereinbarungen zwischen dem Kunden und uns sind schriftlich in der Bestellung und
Auftragsbestätigung niedergelegt. Die Vertragsschließenden werden mündliche Vereinbarungen
schriftlich bestätigen. Bestellungen des Kunden werden wir schriftlich bestätigen. Unsere
Bestätigung kann auch erst mit Rechnungsstellung erfolgen. Die Schriftform in Sinne dieser Liefer-
und Zahlungsbedingungen wird auch durch Telefax und E-Mail gewahrt (Textform). 
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen 
1. Preise sind Nettopreise ab Werk ausschließlich Verpackung, Fracht und Montage. Die am Tag
der Rechnungsstellung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird in der Rechnung gesondert
ausgewiesen. 
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss
des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von
Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf
Verlangen nachweisen. Wir sind zu angemessenen Preiserhöhungen berechtigt, wenn zwischen
Vertragsabschluss und Lieferzeitpunkt ein Zeitraum von mehr als vier Monaten liegt. 
3. Bei zumutbaren Teillieferungen sind wir berechtigt, diese Teillieferungen gesondert abzurech-
nen. Dies gilt insbesondere für Aufträge, die aufgrund des Lieferumfangs oder auf Wunsch des
Kunden in Teillieferungen erfolgen oder bei denen der Kunde den Zeitpunkt der Abholung unse-
rer für versandbereit erklärten Lieferungen vorgibt.
4. Ist mit dem Kunden ein Abnahmetermin für die Lieferung vereinbart und wird dieser aus von
uns nicht zu vertretenden Gründen von dem Kunden nicht eingehalten, so sind wir berechtigt,
dem Kunden die Ware vor der Lieferung in Rechnung zu stellen. Diese Rechnung ist dann bin-
nen 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. 
5. Der Kunde ist verpflichtet, die jeweiligen Zahlungen entsprechend den Vorgaben der
Auftragsbestätigung zu leisten. Sofern nicht anderes ausdrücklich vereinbart, hat der Kunde
unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab Versendung der Rechnung (Rechnungsdatum)
netto ohne Abzug von Skonti oder Rabatten zu zahlen. 
6. Wechsel nehmen wir nur entgegen, wenn dies schriftlich vereinbart ist. In diesem Fall trägt der
Kunde die Diskontspesen. Die Zahlung durch Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber und
gilt erst dann als geleistet, wenn der geschuldete Betrag uns unwiderruflich gutgeschrieben ist. 
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, sofern die Gegenforderung rechtskräftig fest-
gestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur
ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
§ 4 Verpackung
1. Verpackungs- und Frachtkosten werden zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Leihpaletten
bleiben unser Eigentum und sind mit der nächsten Lieferung in einwandfreiem Zustand zurückzu-
schicken. Die Rückgabe gleichwertiger und gleichartiger Paletten ist zulässig. Erfolgt die
Rücksendung nicht binnen eines Monats nach Lieferung, stellen wir die Selbstkosten in Rechnung. 
2. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung –
mit Ausnahme von Paletten – werden nicht zurückgenommen. Der Kunde ist verpflichtet, die
Verpackungen auf eigene Kosten zu entsorgen. 
§ 5 Lieferung, Lieferzeit
1. Umfang und Inhalt der geschuldeten Lieferung ergeben sich aus unserer Auftragsbestätigung.
Bei einem Verkauf auf Abruf sind die jeweils zu liefernden Mengen für jeden Abruf gesondert zu
vereinbaren.
2. Eine Lieferfrist beginnt mit dem Datum des Vertragsschlusses, jedoch nicht vor Eingang einer
etwa vereinbarten Anzahlung sowie vor der Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden
Unterlagen. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt zudem die Abklärung aller
technischen Fragen voraus. Für die Einhaltung der Lieferfrist genügt die rechtzeitige Absendung
aus dem Werk oder Lager. Bei einem Verkauf auf Abruf sind die Liefertermine für jeden Abruf
gesondert zu vereinbaren.
3. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies dem Kunden zumutbar ist.
4. Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch den Eintritt von unvorhersehbaren
außergewöhnlichen Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des
Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, gleichviel ob bei uns oder bei unseren
Vorlieferanten eingetreten – z. B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Verzögerungen in der
Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe – so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung
nicht unmöglich wird, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung. Wird durch die genannten
Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferver-pflichtung frei. 
Auch im Fall von Streik oder Aussperrung verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang.
Wird die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. 
Wir haben die höhere Gewalt auch dann nicht zu vertreten, wenn wir uns bei Eintritt des
Ereignisses in Verzug befinden. 
Der Kunde ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, sofern eine zuvor von ihm gesetzte
Nachfrist, welche mindestens doppelt so lang sein muss wie die ursprünglich vereinbarte
Lieferfrist, erfolglos verstrichen ist.
5. Der Kunde ist zu einem vorherigen Zeitpunkt zum Rücktritt berechtigt, wenn eine spätere
Leistung für ihn ohne Interesse ist. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist aus-
geschlossen. Treten die vorgenannten Umstände bei dem Kunden ein, so gelten dieselben
Rechtsfolgen auch für seine Annahmeverpflichtung. 
6. Auf die genannten Umstände können wir uns oder kann sich der Kunde nur berufen, wenn
der jeweils andere Vertragsteil unverzüglich benachrichtigt worden ist. 
7. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der
Lieferung geht ab Werk oder Lager auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn wir
auf Wunsch des Kunden die Lieferung an seinen Geschäftssitz ausführen oder ausführen
lassen. Soweit der Kunde eine Transportversicherung eindeckt, ist er verpflichtet, uns
schon jetzt alle Entschädigungsansprüche abzutreten, soweit sich diese auf die vom
Kunden übernommene Sach- und Preisgefahr beziehen. Wir nehmen hiermit die Abtretung
an.
§ 6 Annahmeverzug
1. Sobald der Kunde in Annahmeverzug gerät, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Lieferung auf den Kunden über. Wir sind jedoch ver-
pflichtet, die Lieferung ordnungsgemäß auf Kosten des Kunden zu verwahren.
2. Nicht fristgerecht vom Kunden abgenommene Gegenstände können wir auf Kosten des
Kunden einlagern. Wir sind berechtigt, eine Lagergeldpauschale von bis zu 5 % des vereinbar-
ten Nettopreises zu verlangen, es sei denn, wir weisen höhere Kosten nach. Die
Geltendmachung eventueller weiterer Schadensersatzansprüche bleibt unberührt. 
§ 7 Sachmängelhaftung
1. Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferungen unverzüglich gemäß § 377 HGB zu untersuchen
und etwaige Mängelrügen unverzüglich schriftlich geltend zu machen. 
Für Untersuchungen der Merkmale des Liefergegenstandes gelten die einschlägigen DIN-
Bestimmungen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Falls DIN-Vorschriften nicht vorhanden sein
sollten, gelten die vereinbarten Prüfmethoden oder, wenn solche nicht vereinbart sind, diejeni-
gen, welche wir üblicherweise anwenden.
2. Ziff. 1 gilt auch für Zuviel- und Zuweniglieferungen sowie für etwaige Falschlieferungen.
3. Bei berechtigten Mängelrügen sind wir berechtigt, nach unserer Wahl innerhalb angemesse-
ner Frist die Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder der Lieferung einer mangel-
freien Sache vorzunehmen. Die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen
werden von uns getragen. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass die Liefergegenstände an
einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurden, haben wir nicht zu tragen, es sei
denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungemäßen Gebrauch der Liefergegenstände. 

4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl Herabsetzung der
Vergütung (Minderung) zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Bei einer nur geringfü-
gigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden kein
Rücktrittsrecht zu. Daneben ist er gegebenenfalls berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Ist
nur ein Teil einer Warenlieferung mangelhaft, kann der Kunde nur dann vom gesamten Vertrag
zurücktreten, wenn der verbleibende mangelfreie Teil der Lieferung nachweislich für den Kunden
den vorgesehenen Verwendungszweck nicht mehr erfüllen kann.
5. Ansprüche des Kunden wegen Mängeln verjähren in 12 Monaten, beginnend mit der
Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz in §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634 a
Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen vorschreibt, nämlich für Bauwerke und Sachen für Bauwerke,
Rückgriffsansprüche und Baumängel. 
Die Verkürzung der Verjährungsfrist gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist oder
bei uns zurechenbaren Körper- oder Gesundheitsschäden sowie bei Verlust des Lebens des
Kunden oder seiner Erfüllungsgehilfen.
6. Die Sachmängelhaftung für gebrauchte Sachen ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit wir
eine Garantie für Eigenschaften des Liefergegenstandes übernommen haben sowie bei grobem
Verschulden oder uns zurechenbaren Körper- oder Gesundheitsschäden. 
7. Schadensersatzansprüche wegen Sachmängeln werden wie folgt begrenzt:
Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht. 
Unsere Haftung für Mangelfolgeschäden ist außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ausgeschlossen. Soweit wir für Mangelfolgeschäden
haften, ist die Haftung auf vorhersehbare, nicht auf außergewöhnliche Umstände zurückzufüh-
rende Schäden begrenzt. 
Durch die vorstehende Haftungsbegrenzung werden Ansprüche des Kunden wegen uns zure-
chenbaren Körper- oder Gesundheitsschäden sowie bei Verlust des Lebens des Kunden oder
seiner Erfüllungsgehilfen nicht beschränkt. Unberührt bleiben auch die Ansprüche des Kunden
aus dem Produkthaftungsgesetz und Ansprüche bei einer von uns gegebenen Garantie oder bei
arglistigen Verschweigens eines Mangels. 
8. Der Kunde hat uns die Kosten unberechtigter Mängelrügen (z. B. Kosten der Untersuchung
der Sache, Reisekosten, Arbeitskosten, etc.) zu erstatten. Etwaige weitergehende
Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 
§ 8 Haftungsbeschränkungen, Schadensersatz
1. Die nachfolgenden Beschränkungen gelten für unsere vertragliche und außervertragliche (delik-
tische) Haftung sowie die Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsschluss. Die Beweislast für die
eine Haftungsbegrenzung oder einen Haftungsausschluss begründenden Tatsachen obliegt uns. 
2. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten. Der
Schadensersatzanspruch bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit die Verletzung dieser wesentlichen
Vertragspflichten nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht ist. 
3. Eine Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit wegen Verletzung des Lebens, Körpers oder der
Gesundheit gehaftet wird. 
4. Der Kunde ist verpflichtet, uns vor Vertragsabschluss schriftlich auf besondere Risiken, atypi-
sche Schadensmöglichkeiten und ungewöhnliche Schadenshöhen hinzuweisen. 
§ 9 Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an allen Lieferungen bis zum Eingang der Zahlungen vor
(Vorbehaltsware), die zwischen dem Kunden und uns aufgrund der zwischen uns bestehenden
Geschäftsverbindung bis zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses bereits entstanden
waren. Sofern zwischen dem Kunden und uns ein Kontokorrentverhältnis vereinbart ist, bezieht
sich der Eigentumsvorbehalt auch auf den jeweils anerkannten Saldo. Gleiches gilt, soweit ein
Saldo nicht anerkannt wird, sondern ein "kausaler" Saldo gezogen wird, etwa deswegen, weil
der Kunde in Insolvenz oder in Liquidation gerät.
2. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind dem Kunden nicht gestattet.
3. Eine Weiterveräußerung ist dem Kunden im Rahmen des ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehrs gestattet. Er tritt bereits jetzt seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware, insbesondere den Zahlungsanspruch gegen seine Abnehmer, an uns ab. Wir
nehmen diese Abtretung an. Der Kunde ist verpflichtet, seinen Schuldnern die Abtretung auf
unser Verlangen hin anzuzeigen. Forderungen und Namen der Schuldner des Kunden sind uns
mitzuteilen. Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Bei
Zahlungsverzug oder sofern uns Umstände bekannt werden, die nach kaufmännischem
Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern, sind wir zum Widerruf des
Einzugsrechts berechtigt. 
4. Soweit der Kunde die Vorbehaltsware weiterverarbeitet, geschieht dies stets für uns. Soweit
der Kunde die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet, verbindet
oder vermischt, überträgt der Kunde uns schon jetzt zur Sicherung unserer Forderung das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-
Endbetrag zuzüglich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen. Er verwahrt dieses
Miteigentum unentgeltlich für uns. Für die durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung ent-
stehende Sache gelten hinsichtlich unseres Miteigentums im Übrigen die gleichen Bestimmungen
wie für die Vorbehaltsware.
Der Kunde tritt uns darüber hinaus Forderungen ab, die ihm durch die Verbindung der
Eigentumsvorbehaltsware mit einem Grundstück oder einer anderen als Hauptsache anzuse-
henden Sache gegen einen Dritten erwachsen. 
5. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen Diebstahl, Bruch, Feuer und sonstige
Schäden zu versichern. Die Versicherungspolicen und Prämienquittungen sind uns auf Verlangen
vorzuzeigen. Für den Fall der Beschädigung, des Verlustes oder des Untergangs unserer
Vorbehaltsware tritt der Kunde seine etwaigen Erstattungsansprüche gegen Dritte hiermit bereits
jetzt an uns ab. 
Der Kunde tritt darüber hinaus Entschädigungsforderungen gegen Kreditversicherer ab, soweit
Versicherungsschutz für die an uns abgetretene oder nach den vorstehenden Bestimmungen
abzutretende Forderung besteht. Wir nehmen die Abtretungen an.
6. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Zugriffen auf die von uns unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware durch Dritte hat der Kunde uns unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit die
Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO erfolgreich war und wir insoweit erfolglos versucht
haben, beim Drittwiderspruchsbeklagten als Kostenschuldner die Kosten des Rechtsstreites im
Wege der Zwangsvollstreckung beizutreiben, haftet der Kunde für den entstandenen Ausfall. 
7. Soweit der realisierbare Wert der uns zustehenden Sicherheiten den Nominalwert unserer
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, sind wir verpflichtet, auf Verlangen des Kunden die
entsprechenden Sicherheiten freizugeben; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt
uns. 
§ 10 Abtretung
Der Kunde ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung berechtigt, Forderungen gegen uns gleich
welcher Art - an Dritte abzutreten oder Dritte zur Geltendmachung solcher Forderungen im eige-
nen Namen zu ermächtigen.
§ 11 Nutzungs-, Urheber- und Schutzrechte, Geheimhaltung
1. Wir behalten uns an sämtlichen Mustern, Modellen, Zeichnungen, Kostenvoranschlägen,
Angeboten, Kalkulationen und ähnlichen Informationen körperlicher oder nichtkörperlicher Art,
auch in elektronischer Form, Eigentums- und Urheberrechte uneingeschränkt vor. Der Kunde ist
nicht berechtigt, derartige Unterlagen und Informationen Dritten zugänglich zu machen. Erhält
er im Zusammenhang mit der Vertragsanbahnung derartige Informationen und Unterlagen, so ist
er zur kostenfreien Rücksendung an uns verpflichtet, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. 
2. Der Kunde wird sämtliche Informationen, die von uns als vertraulich bezeichnet werden oder
deren Geheimhaltungsbedürftigkeit sich aus den Umständen ergibt, nur mit unserer ausdrük-
klichen schriftlichen Zustimmung Dritten zugänglich machen. 
§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Oerlinghausen.
2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn es
sich bei dem Besteller um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich rechtliches Sondervermögen handelt, Oerlinghausen. Es steht uns jedoch frei, das
für den Sitz des Kunden zuständige Gericht anzurufen.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Dieses ist auch dann anwendbar, wenn das deutsche
Recht die Anwendbarkeit ausländischen Rechts vorsieht. Die Anwendung des UN-Übereinkom-
mens über den Internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen. 
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